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Vorwort 

Die Entstehung der vorliegenden Arbeit hat ihren Anfang bei einem 
Punkte genommen, dem am Ende nur eine periphere und insofern doch 
wohl auch angemessene Stellung hat zugewiesen werden können. Es ist 
dies der Ar t ike l 38 der Verfassung von Rheinland-Pfalz, der den Bestand 
des Humanistischen Gymnasiums im Höheren Schulwesen dieses Landes 
garantiert. Die theoretische Begründung wie die empirische Überprüfung 
der Wirklichkeit einer solchen Verfassungsnorm wäre gewiß eine reiz-
volle Aufgabe gewesen, zumal da der Verfasser  die Diskussion des alt-
sprachlichen Gymnasialtyps durchaus nicht ohne Anteilnahme verfolgt; 
indes erwiesen sich die Prolegomena, die einer solchen Darstellung hät-
ten vorangestellt werden müssen — insbesondere Erörterungen über das 
Verhältnis von Staat und Bildung — als derart gewichtig, daß sie die 
ursprüngliche Intention verdrängten. Dies ist kein Verlust; indem der 
erwähnte Ar t ike l 38 als Modellfall einer verfassungsrechtlichen  Fixie-
rung von konkreten Unterrichtsinhalten und die Diskussion um das 
Humanistische Gymnasium als Exempel der schulpolitischen Auseinan-
dersetzung herangezogen wird, ist dem ursprünglich verfolgten Ansatz 
voll Genüge getan. 

Der infolgedessen allgemeinere und grundsätzlichere Zuschnitt der 
Arbeit hat es dem Verfasser  überdies erleichtert, die Brücke zu einem 
Seminar über Lorenz  von Stein  zu schlagen, das Herr Professor  Dr. Dr. 
Ernst-Wolf  gang Böckenförde  im Wintersemester 1965/66 an der Univer-
sität Heidelberg abhielt und in dem der Verfasser  die Gelegenheit hatte, 
sich mit der Stellung des Bildungswesens in Steins  Staats- und Gesell-
schaftstheorie zu befassen. 

Darüber hinaus ist der Verfasser  dem Doktoranden-Seminar von Herrn 
Professor  Böckenförde  an der Universität Heidelberg im Wintersemester 
1968/69 verpflichtet,  wo er wichtige Anregungen empfing und insbeson-
dere veranlaßt wurde, das Arbeitsthema präzise zu formulieren. 

Das Manuskript der Arbeit ist am 1. Oktober 1970 abgeschlossen wor-
den. Der Verfasser  war bemüht, die bis zu diesem Zeitpunkt erschienene 
Literatur zu verarbeiten, wobei allerdings neuesten Publikationen, vor-
nehmlich solchen aus dem erziehungswissenschaftlichen Bereich, nicht 
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immer der ihnen an sich zustehende Platz zukommen konnte. Später 
erschienene Literatur hat nur noch vereinzelt und nur in den Fußnoten 
berücksichtigt werden können. 

Ludwigshafen am Rhein im Juni 1971 

Frank  Hennecke 
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„Es sind zwei Zweige der Staatsverwaltung, für deren 
gute Einrichtung die Völker am erkenntlichsten zu 
seyn pflegen, gute Gerechtigkeitspflege und gute Er -
ziehungsanstalten; denn von keinem übersieht und 
fühl t der Pr ivatmann die Vortheile und Wirkungen so 
unmittelbar, nah und einzeln, als von jenen Zweigen, 
deren der eine sein Pr ivat-Eigenthum überhaupt, der 
andere aber sein liebstes Eigenthum, seine Kinder, 
betr i f f t ." 

Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel* 

Zur Methode 

Das Hegel-Zitat  zu Beginn ist nicht so sehr eine Reverenz an den Geist 
der Zeit und noch weniger eine an die Hegeische  Philosophie als vielmehr 
der sachliche Ausdruck dessen, womit sich die vorliegende Arbeit befaßt. 
Denn zwischen der „Gerechtigkeitspflege" als der rechtsförmigsten  aller 
staatlichen Tätigkeiten und den staatlichen Erziehungsanstalten stellt 
Hegel  eine Analogie her, und so steht hinter seinen Worten die Frage, 
wie diese Analogie näher charakterisiert werden kann und ob sich hier-
aus irgendwelche Folgen ergeben. 

I n der Tat w i rd in vorliegender Arbeit der Versuch gemacht, das recht-
liche Typenschema hoheitlichen Handelns, wie es von der Staats- und 
Verwaltungsrechtslehre entwickelt worden ist, auch vol l auf das staat-
liche Schulwesen zu übertragen. Es geht um Notwendigkeit und Möglich-
keit der Juridifizierung  des staatlichen Schule-haltens. Nicht, als ob sich 
das Recht bislang der Schule noch nicht angenommen hätte — die Ver-
rechtlichung des Schulverhältnisses seit Geltung des Grundgesetzes ist 
gewiß eine der großen Leistungen von Rechtsprechung und Wissen-
schaft ~ , aber jede rechtliche Zuordnung und jedes hoheitliche Handeln 
muß sich wiederum juristisch in Frage stellen lassen, und das Verfas-
sungsgebot zur Verwirkl ichung des Rechtsstaates erfordert  die per-
manente rechtliche Überprüfung  aller Formen staatlichen Wirkens. 

Die Fragestellung der vorliegenden Abhandlung ist daher in erster 
Linie eine verfassungsdogmatische. Die Verfassungsdogmatik impliziert 
nun spezielle Sollensnormen, die das Handeln der Hoheisträger bestim-
men oder aber, wenn die Wirkl ichkeit mi t ihnen nicht konform geht, 
dieser Wirkl ichkeit als Postulat und Anspruch entgegentreten. 

* Gymnasialrede vom 29. September 1809; Studienausgabe Bd. I , S. 29. 
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Nach zwei Seiten hin aber bedarf  die verfassungsdogmatische Betrach-
tung der Abgrenzung. Zunächst steht jedem Normensystem eine Wirk-
lichkeit gegenüber, die es zu gestalten sucht und auf die es bezogen ist. 
Die Beschreibung dieser Realität ist von der rechtlichen Betrachtung 
methodisch zu trennen. Dies ist denn auch im 1. Kapitel, das eine A r t 
Bestandsaufnahme des staatlichen Schule-haltens enthält, nach Möglich-
keit geschehen, so daß dem Verfasser  nicht das Sakrileg nachgewiesen 
werden kann, die Grenze vom Sein zum Sollen unreflektiert  überschritten 
zu haben. 

Diese Bestandsaufnahme versteht sich im übrigen nicht als umfas-
sende, empirisch begründete Darstellung der Wirkl ichkeit der Schule 
— dies wäre eine Aufgabe der Verwaltungswissenschaft  und der Sozio-
logie —, sondern eher nur als reflektierende  Sichtung von Normen recht-
licher Ar t , die das innere Leben der Schule beherrschen. Bei der mehr 
theoretischen Zielsetzung der Arbeit mag es hiermit sein Bewenden 
haben. 

Zum anderen aber sind von den systemimmanenten verfassungsdogma-
tischen Postulaten die rechtspolitischen Forderungen zu unterscheiden. 
Der Verfasser  war bemüht, diesen Unterschied insbesondere in den letz-
ten beiden Kapiteln hervortreten zu lassen. Die juristische Interpretation 
führt  oftmals zu einem Punkt, an dem gerade mi t Hilfe rechtswissen-
schaftlicher Mi t te l die Entscheidung nicht mehr determiniert werden 
kann, sondern kraft  eines Willensaktes herbeigeführt  wird. Dieser Wil le 
ist aber von der Rechtsdogmatik her nicht mehr ableitbar. Er ist im 
Grunde immer ein politischer. I n der Auseinandersetzung um das Bi l -
dungswesen aber scheint sich politischer Wil le hin und wieder als Ver-
fassungsauslegung auszugeben. Man sollte hier eine Trennung vol l-
ziehen und die Diskussion auf der Ebene führen, wo sie ihren Ort hat, 
nämlich auf der politischen, auch wenn dies bei der schwer durchschau-
baren Verzahnung von Recht und Polit ik nicht immer leicht sein mag. 

Zum Gegenstand 

Die lebhafte bildungspolitische Diskussion dieser Tage w i rd von einer 
stilleren, doch nicht minder effektiven  Arbeit der Juristen am Schul-
recht begleitet. Dem Posaunenruf von der Bildungskatastrophe1 war 
sogar der Ruf nach „mehr Schulrecht"2 lange vorausgegangen, während 
allerdings der Mißton der Klage über die „verwaltete Schule"3 immer 
hörbarer wurde. 

1 Georg  Picht,  1964. 
2 Vgl. etwa Manfred  Mielke,  Es fehlt an „Schulrecht", RdJ 1956, S. 113 f. 
3 Hellmut  Becker,  Ku l tu rpo l i t i k und Schule, 1956, S. 33 ff. 
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Seit Inkrafttreten  des Grundgesetzes hat sich die Rechtsprechung zu-
nehmend des Schulverhältnisses angenommen4 und so ein Schulverwal-
tungsrecht gewohnheitsrechtlich begründet. Die rechtswissenschaftliche 
Literatur geht mi t dieser Rechtsprechung konform 5. I n jüngster Zeit ist 
nun auch die Frage des Verhältnisses von Schule, Recht und Staat ins 
Grundsätzliche vorangetrieben und problematisiert worden6. Insbeson-
dere ist das Schulverhältnis aber auch von der staatsrechtlichen Ausein-
dersetzung über Gesetzesvorbehalt und „besonderes Gewaltverhältnis" 
erfaßt worden7, die um grundsätzliche Fragen ringt und noch keineswegs 
abgeschlossen ist. 

Mit ten in diese Diskussion w i l l die vorliegende Arbeit das staatliche 
Schulwesen hineinstellen. Es ist aber nicht die Gesamtheit der staatlichen 
Schule, die hier im Blickpunkt steht. Es geht vielmehr nur um jenen 
Bereich, der von der rechtlichen Betrachtung merkwürdigerweise fast 
völ l ig ausgespart worden ist, der aber doch gerade das Eigentliche der 
Schule ausmacht: das Angebot an Bildungsgütern im öffentlichen  Schul-
wesen8. Die Dispositionsgewalt des Staates über die didaktischen Inhalte 
in ihren Formen, Möglichkeiten und Grenzen ist Gegenstand der vor-
liegenden Untersuchung. Hierbei soll nun nicht das Verhältnis des Staa-
tes zur Bildung oder gar zur Erziehung primär ins Blickfeld geraten 
— derartige Ansätze bleiben nur allzu leicht dem unverbindlich Allge-
meinen oder aber der Sonderproblematik des Elternrechtes und der 
Konfessionsschule verhaftet —, sondern vielmehr der Bereich, in dem 
der Kampf der Bildungsmächte sich tagtäglich konkretisiert: die kon-
kreten Unterrichtsgegenstände, die vom Lehrplan festgelegt werden. 

Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daß das „eigentliche" Schul- und 
Anstaltsrecht aus der Betrachtung herausfällt.  Aber auch innerhalb des 
abgesteckten Rahmens werden die Fragen um Elternrecht und Kon-
fessionsschule ausgeklammert. Sie sind fast die einzigen, die aus dem 

4 Vgl. die Nachweise bei Fritz  Günther  Rehmert,  Verwaltungsakte im Schul-
recht, Diss. Heidelberg 1957; Hans Heckel  - Paul  Seipp,  Schulrechtskunde, 
4. Auflage 1969; Günther  Mampe, Rechtsprobleme i m Schulwesen, 1965; Her-
mann Hummel,  Gerichtsschutz gegen Prüfungsbewertungen,  1969. 

5 Vgl. Heckel-Seipp,  a.a.O.; Mampe, a.a.O.; Rehmert,  a.a.O.; Wolf  gang Pitter-
mann, Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Schul-
und Prüfungsgewalt,  Diss. Marburg 1960; Siegfried  Lang, Das Anstaltsverhält-
nis im Schulrecht, Diss. München 1969; Horst  Tilch,  Der Rechtsschutz gegen 
Verwaltungsakte im Schulverhältnis, Diss. München 1961. 

6 Vgl. Axel  Freiherr  von Campenhausen, Erziehungsauftrag  und staatliche 
Schulträgerschaft,  1967; Thomas  Oppermann,  Kulturverwaltungsrecht, 1969, 
5. 57 ff.,  159 ff.,  248 ff.;  Hans Heckel,  Schulrecht und Schulpolit ik, 1967. 

7 Vgl. Hans Ulrich  Evers  und Ernst-Werner  Fuss,  Verwal tung und Schule, in : 
W D S t R L 23,1966. 

8 Auch i n der Erziehungswissenschaft  treten erst neuerdings gegenüber den 
Organisationsplänen die Inhalte der Schule mehr i n den Vordergrund; vgl. 
Hartmut  von Hentig,  Systemzwang und Selbstbestimmung, 1968, S. 13. 

2 Hennecke 
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Komplex der „inneren Schulangelegenheiten" juristisch diskutiert wer-
den. Dies ist denn auch bereits um so ausführlicher  geschehen. Da diese 
Problematik aber mehr den Geist als den Gegenstand des Unterrichts 
betrifft  und mi t der Frage der Gewissensfreiheit  in unabsehbare Bereiche 
vorstößt9, darf  sie hier unerörtert bleiben. 

Desgleichen beschränkt sich die Darstellung auf das sogenannte „al l -
gemeinbildende" Schulwesen und läßt die Sonderfragen  des Berufsschul-
wesens, das in wenig glücklicher Weise ein Eigendasein führt,  großenteils 
außer Betracht. 

A m Rande nur kann die Frage der staatlichen Schulträgerschaft  be-
handelt werden. Gänzlich verzichtet werden muß auf eine geschichtliche 
Darstellung10. 

Abgesehen hiervon könnten Ansatz wie schließliches Ergebnis der 
Arbeit aus zwei Gründen nicht vol l zufriedenstellen. Es w i rd zum einen 
eine rechtliche Verfestigung der Schule am Ende stehen und dies in einer 
Zeit, da das Bildungswesen in einem grundlegenden Wandel begriffen 
ist und auf Grund der sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse 
und des sich überstürzenden wissenschaftlichen Fortschrittes einem per-
manenten Reformierungsprozeß  w i rd unterliegen müssen. Die Normtypik 
des modernen Rechtsstaates indes, der Schule hält, gebietet diese recht-
liche Verfestigung und offenbart  insoweit seine innerste Problematik. Es 
w i rd insbesondere auch bei dem bewußt ausführlichen Versuch, das 
Schulwesen in den Kategorien der Eingriffs-  und Leistungsverwaltung 
zu erfassen (4. Kapitel, I I , 3), deutlich werden, wie wenig das herkömm-
liche Verwaltungsrecht auf das Schulwesen hin konzipiert ist. 

Es müßten im Grunde ganz neue Wege gesucht werden. Und so ist 
zum zweiten der Widerspruch zwischen den Sachgesetzlichkeiten des 
Bildungswesens und der rechtsstaatlichen Normtypik ebenso wie die 
Ausklammerung der oben genannten Teilbereiche Ausdruck des Mangels 
an einer umfassenden Schulverwaltungslehre, die die Erkenntnisse der 
Erziehungs- und der Sozialwissenschaften umgreift  und ein ebenso sach-
adäquates wie rechtsstaatliches Schulverwaltungsrecht formuliert.  Eine 
solche müßte geschrieben werden; doch dies ist eine Aufgabe, die hier 
nicht erfüllt  werden kann. 

9 Hierzu Adalbert  Podlech,  Das Grundrecht der Gewissensfreiheit  und die 
besonderen Gewaltverhältnisse, 1969, S. 48 ff.,  73 ff. 

1 0 Zur Geschichte des — insbesondere auch staatlichen — Schulwesens: 
Lorenz  von Stein,  Die Verwaltungslehre, 5. Tei l 1868, 6. Tei l 2. Auf l . 1883, 8. Tei l 
1884; Friedrich  Paulsen,  Geschichte des gelehrten Unterrichts, 2 Bde., 3. Auf l . 
1919/21; Arno  Eisenhuth,  Die Entwicklung der Schulgewalt und ihre Stellung 
im Verwaltungsrecht i n Deutschland, 1932; Wilhelm  Roessler,  Die Entstehung 
des modernen Erziehungswesens i n Deutschland, 1961; Theodor  Wilhelm, 
Pädagogik der Gegenwart, 3 Auf l . 1963; Dokumentation: Leonhard  Froese  -
Werner  Krawietz  (Hrsg.), Deutsche Schulgesetzgebung, Bd. 1,1968. 


